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Anhang 5 
zur Beitrags- und Gebührensatzung des Wasserverbandes Norderdithmarschen (WVND) 

- Abgaben für die Genehmigung und Überwachung der Indirekteinleitung - 
 
 
Genehmigung und Überwachung der Indirekteinleitung von Abwasser 
 
Die Gebühr für die Genehmigung und Überwachung der Indirekteinleitung von Abwasser ge-
mäß § 7 Abs. 2 der Beitrags- und Gebührensatzung beträgt 
 
für die Genehmigung pauschal 150,00 € 
für die Überwachung der Anlage je Stunde 60,00 € 


